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PRESSEINFORMATION 
 
         Berlin, im März 2015 
 
 
Die Diskussion um den assistierten Suizid tritt in Deutschland in eine besonders intensive 
Phase. Auch 2015 wird sich der Deutsche Bundestag erneut mit diesem Thema befassen. 
 
Die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention (DGS) sieht es als ihre Aufgabe an, die 
aktuelle öffentliche Diskussion zum „assistierten Suizid“ zu begleiten, die Öffentlichkeit zu 
informieren und in dem komplexen Entscheidungs- und Handlungsfeld zu Lösungen bei-
zutragen.  
 
Bereits im Juni 2014 haben das Nationale Suizidpräventionsprogramm für Deutschland 
(NaSPro) und die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention (DGS) eine erste 
Stellungnahme „In Würde leben, in Würde sterben. Suizidprävention und Palliativmedizin 
fördern. Aufklären, Hilfen bereitstellen und Leiden wirksam behandeln statt assistierter 
Suizid“ erarbeitet. Seit dieser Zeit intensivierte sich der Diskussionsprozess in Politik und 
Öffentlichkeit zum Thema „Beihilfe zur Selbsttötung“. Auch Fachleute der Suizidprävention 
erörterten kontrovers die Fragen zur gesetzlichen Regelung von Hilfen zum Suizid für 
diejenigen, denen nahe dem Lebensende trotz Palliativmaßnahmen nicht ausreichend 
geholfen werden kann, und ob der tatsächliche Umgang mit schwer Leidenden nahe dem 
Lebensende einer gesetzlichen Kontrolle unterstellt werden soll.  
 
Übereinstimmung unter den Fachleuten der Suizidprävention besteht darin, dass die 
geschäftsmäßige, gewerbliche und organisierte Beihilfe zum Suizid gesetzlich 
ausgeschlossen werden muss, es für psychisch kranke Menschen sowie Menschen in 
Krisensituationen suizidpräventiver Maßnahmen und Strukturen bedarf, eine gesetzliche 
Stärkung und ein Ausbau suizidpräventiver Maßnahmen und Strukturen notwendig sind und 
die palliativmedizinische und -pflegerische Behandlung Schwerstkranker und Sterbender 
ausgebaut und flächendeckend bereitgestellt werden muss. Einigkeit besteht auch darin, 
dass die Mitwirkung bei der Selbsttötung keine ärztliche Aufgabe ist.  
Die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention hat im Februar 2015 erneut eine 
Stellungnahme mit Empfehlungen erarbeitet, in der sie fordert: „Nicht assistierter Suizid, 
sondern Hilfen für Suizidgefährdete müssen gestärkt werden“.  
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